
16.Jahrgang1917. a=a J>Ir.l0. OSTDEUTSCHE BAU-ZEITUNG. BresJau, den 3. febmar 1917.

Gewährleistung für Bauarbeiten.
Von Dr. Hans Lieske in Leipzig.

Es dürfte wenig Verträge zwischen Bauunter
nehmern und Bauherren geben, die nicht zu Lasten des
Unternehmers längere Bürgschaftszeiten (Garantie
fristen) vorsehen. Und zwar sind die darin gewähr
leisteten V crpflichtungen des Bauunternehmers oft derart
harte, daß es der Unternehmer als eincn Glücksfall
preisen darf, wenn Cr nicht in ihnen zum Opfer fä1Jt.

Ja, die Durchsicht soIcher Verträge mit Bürgschafts
bedingungen nötigt bisweilen geradezu zn der drin.e;en
acn Vermutung, daß entweder nur bitterer Zwang oder
falsche Einschätzung des Inhalts der Iiaftabreden die
übernahme der damit verbundenen Pflichten ermög
lichten. Letztgedachte Annahme erhärten denn auch die
Streitverfahren, in denen die haftbar gemachten Bau
unternehmer -- meist erfolglos - gegen die weitgeheude
Auslegung der Verbürgungs-Übernahme ankämpfen.
Leider kisten sich' in Ausbeutung ihres natür1ichen über
gewichts recht häufig die Gemeinden bei Vergebung
ihrer Bauarbeiten in ihren Verdingungsbedingungen
Ansinnen von erdrückender Last für den darauf ein
gehenden Unternehmer. Demgegenüber sind die Unter
nehmer natürlich erfahrungsgemäß machtlos, da ihnen
OegcnVoTsteJlungen meist als einziges Ergebnis ein
Übergangenwerden eintrügen Lind dafür ein im Über
nehmen möglicherweise erwÜrgender Verpf1ichtungeu
bedenkenloser Mitbewerber siegreich durchs Ziel  inge.
Hicr kann nur unermÜdliche Aufklärungsarbeit und ge
meinsames Vorgehen den Bauunternehmern aIlmählich
Raum gewinnen. Anders bei der Vergebung von Ar
beiten seitens Privater. In dies8m fa!Je würde gewiß
mancher Bauherr von seinen harten Forderungen ein
Stück nachjassen, wenn er von einem sich der Schwere
uer sonst auf ihm lastendeu Verbindlichkeiten bewußten
Unternchmer in sachgemäßen Oegenvor,<:;tcilll!lg-en darum
angegangen würde.

Eine kurze, von Beispielen aus der Praxis g-eholte
Schilderung der Bedeutung und der Gefahren beliebter
Verbiirgun.e;sversprechen mag daher vielleicht wHJ
kommen sein.

Eine Stadtgemeinde G. will die Entwässerung ihrer
Straßen nach einem bestimmten Plan durchführen lassen.
Sie schließt deshalb mit einem Ba!Jgeschäft in B. einen
schriftlichen Vertrag. worin dieses .,die Ausführung der
Bauarbeiten und Lieferungen ZUr Herstellung der gc
mauerten und Rohrkanäle für das Los 3 in B:' ilber
I1immt.

Selbstredend enthalten die allgemeinen Bedingungcn
für die Vergebung städtischer Arbeiten in B. eine f eihe
den Unternehmer belastender Haftabreden. Sie soUen
in ihrer einzelnen V.orfiihrung hier dazu dienen die recht
liche Bewertun  der Gew ihrleistungsversp echcn im
Lichte der Praxis zu zeigen. Da setzt zunächst ein
Paragraph die Zeitdauer der Haftpflicht für die Giite de,.
Arbeiten anf drei Jahre von der Abnahme der Arbeitan fest.

Der Bauunternehmer, der sich hierauf festlegt, tut
amit, im Vergleich zu der Haftung, die ihm das BÜrger
liche Gesetzbuch mangels einer besonderen Abrede an
sinnen würde, nichts Verfängliches zu seinen Uugunsten.
Das mag eine knappe Darlegung der gesetzlichen Haft
.pflicht fÜr Banarbeiten erweisen.

Laut BÜrgerlichem Gesetzbuch muß nämlich der
Unternehmer fehJerfrei arbeiten und eine untadelige

Leistung Eefern. . Der Einwurf im Streitfallc j daß ihn an
den: sich einstellenden Mängeln durchaus keine Schuld
treffe, verfängt ohne ausdrückliche fIaftabrede nicht.
Nicht die Schuld des Unternehmers begründet die
Haftung, sondern einfach das Hervortreten der Mängel
als solche schlechtweg. Die Schuld vermag, wie wir
sehen werden, die Iiaftung nur noch drÜckender zu gestalten.

SteHen sich unverschuldete Mänge! an beendetcn
Bauarbeiten heraus, so dan nämlich der Bauherr nicht
kurzer Hand einfach Schadenersatz verlangep.. Nm
wenn der Unternehmer solchem Ver]angen grundlos
trotzt, erst dann erwachsen dem Bauherrn laut Gesetz
weitere Rechtsbehelfe. Nach fristab!aui darf nämlich der
Bauherr nach Wahl entweder den ganzen Vertrag rfick..
gängig machen oder er kann die bedungene VergÜtung
herabsetzen. Nicht rechtzeitige Vornahme der Schaden_
ausbesscrung befugt den Bauherrn schließlich, die Mangel
anderweit - aber auf Kosten des Unternehmer., _ neHen
zu lassen.

Nun zu den verschuldeten und darmH d s Haupt des
Unternehmers weit schwcrer treifenden !\iänge!n.
Nehmen wir an, der Bauunternehmer habe schadhaite
Werkstoffe verwandt oder ungeschuIte Arbeiter an
gesteJJt oder die Bauausführung nicht ordentlich Über
wachen lassen. In allen diesen fäHen, d. h. liberall dort.
wo der Unternehmer den iVlangcl "zu vertreten" hili.
braucht sich der Bauherr weder auf ein Nachbcssewngs_
erbieten einzulassen. noch sich etwa mit einem I l1ck
gängigmachen des Vertrages oder mit einer Kürzung des
Werklohns zu be.znügen. Vielmehr erwächst letz! der
gefürchtete Begriff "Schadenersatz" aus der schuJd.
hafter Wci5e schlecht geglückten Arbeit. Der GesteHer
kann so!cheoiaJls Schade)lcrsatz wegen Nichteriii!:unc;:fordern.

MithiJ1 besagt der Vermerk: "Der Unternehm1;:r
haftet fiir dIe GÜte der Arbeiten - -.' zunächst nicht
Ilur nichts Bedenkliches, sondern eine vom Gesetz zur
Se1bstversUindJichkcit, erhobene Tatsache.

Soweit ist das Versprechen der Oewährlejstun  also
einfach ZII billl.g'en und zu unterschreiben.

Aber: der Gauunternehmer haftet dafiir   "fünf
Jahre \'011 der Abnahme der Arbeit an... .

\Vie lange \vUrde er denn sonSI haften, \h'J1U der
Vertrag uarÜber schwieg-e£? Be! der gewÜnschten Ant
Wort hierauf erhebt sich der alte. unfruchtbare. ärger
hehe. sp!itterrichtende Streit nach dem \\'cser1 eies Ball
werk . Bei Arbeiten an einem Omndstlicke' verfähren
n{un!ich die Haftansprilche schon binnen Jl1hresfri t; bei
Bauwerken daze cn erst in fOUl Jahren. Also kann die
r.estlegung auf drcijährige Haftung eine Last. sie kann
aber auch eine Gnade bedeuten, je nachdcm man die
f'ertigsteJIung der Ent\\';isscruugs<lnlilge als Arbeit an
einem Grundstück oder ab Bauwerk ansieht. Nlan wird
sje Jber wohl als Bauwcrk Zt! betrachten haben. Denn
unter einem Ba!!\\'crk crblkkt die feststehende R.echt
spredlUng des Reichsgerichts eine unbewegliche, durch
Verwendung von Arbeit und \Verkstoff jll Verbindung
mft dem Erdboden hergcsteJlte Sache. .Einer Orän<1'2:e
hat sie zwar daraufhin delI Begriff des Bauwerks a'b
gesprochen, mit einer Begrilnclung aber, die 111. E. gerade
dafiir spricht. "die Ausführung der BJuarbeiten zur Ent
wässerung der Straßen und Lieferung zur Herstellung
der gemauerten lind Rohrkaniile   -.' als ö,11!\verk an
Zusprechen. Die Dränage galt nämlich darum nicht q]s
BaU\'i'crk. weJl dabei nic}l( eiue unter AJl\\ l'Hdl!!lK der
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kegeln der StJtik und Mechanik erfolgende Verarbeitung
der \Verkstoffe zu einem in sich gefestigten, durch innige
Verbindung mit dem Erdboden durch Einführungen oder
\ ennöge der Schwere unbeweglichen Werke vorliegt,
sondern die bloße Aneinandcr!cgung von Röhren in den
<.lnfgegrabcncn Boden irJ einer durch die Gefällverhätt
nisse des zu entwässerndeJl Geländes gebotenen Ver
zweiguug - - -.

Iieißc!1 wir also dlC Entwässcl"Ungsanlage ein Bau
werk.':' folg!icb hätte der Bauunternehmer für sich
dara!! zeigende Mäl1gel fünf Jahre zu haften. Nun JäGt
ihlJ die Stadtgemcinde in ihren allgcmeinen Bedingupgen
"L,er JHlr drei Jahre dafür einstehen. Sie bcwillLgt also
ein Onadcngeschenk. \Vil! sich der Bauunternehmer die
Vortei!e allS dieser AbkiirzLlng der Haftpflichtverjährung
aber g;mz sidlcrstcllcn, so sei ihm folgcndes dringend
geraten. 1:::r lasse, was kein Bauherr, auch eine (Je
J11cindc, kaul1I ablehnen 'wird, ausdrÜcklich fcst::;teilcn:
- - die Zeitdauer der Haftung Hir Mängel beträgt - 
"rn diesbezüglicher Abänderung des Gesetzes" drei Jahre.
Diese kleine Vorsicht empfiehlt die Erfahrung der Praxis
im Streitvcrfahrcn dank folgenden falles.

tin Unternehmer hatte 111 eincr Haftabrede ein Jahr
fÜr <.dle lv1ängel ei1lstehen zu \vollen erklärt. Trotzdem
verurtdlte ihn LI<.I) Obcrbndcs.l;ericht Hamburg im Haft
pflichtstreit :iich zeigender fehler. Es
mClnt - sehr \Veisc frcilicll -, durch die
AHsbcdingl1I1g einer zclt1ich begrenzten OewährleistuI1c;
honne die bestimmte VerJ ihnmgsfrist UB
mog-!ich werden; eine derart mit den allgcmeI
nel1 Vcrkchrsanschauungcll Im \Viderspruch stehende
ReRe]uJ1g- mußte ausdrÜcklich lind bei den Vertrag
schlic!1enucn deut1ich erkennbar getroffen sein. - Also
sorKe der Bauunternehmer irr der an\!;edeutetcn form
dühir, dan dies g-eschehe.

Damit sei die geschllderte tlaftpfJichWbernahme
nach Inhalt und vVert genÜgend beleuchtet. Nun zum

viel härteren. gefährlichsten Gewährleistullgs
dessen Abnahme sich eben vornehmlich die

Gemeinden
Auch die Stadt B. verlangte ein solches in der Anf

biirdung der Haftpfiicht "fÜr alle UnfäUe Ilnd Schäden".
dje il1fo! e der Ausführung des Banes an Häusern oder
sonstigen Gebäudcn vorf8!Jen,

Die Haftung erstreckt sich clamach nicht mehr lcdi 
lieh auf die Mängel des Werks selber, also auf die Ent
wässerungsanjage. Sie Überschreitet vielmehr tJier den
in Auftrag gegebenen Bau und dehnt Schadel1ersatz
ansprüche auf nahezu aUe aus dem Bau überhaupt mög
lichen bösen foJ,\;en aus.

WünJe fahrlässigkeit an ihnen schuld sein, nun. dann
hätte der Bauunternehmer - kraft Gesetzes schon -
auch ohne ausdrückliche Abrede dafür einzustehen. Aber
die Stadtgemeinde \vill die Gewährleistung auch die
gänzJjch unverschuldeten foJgen der angedeuteten Art
umfassen lassen,

Eine ungeheuerliche Gefahr natürlich, die der Unter
nchmer bei solcher Deutung seiner Verpflichtung auf sich
Hide! Hören wir, wie sich das Gericht dazu stellt.

Zu dem Los 3 gehörte auch die Rosengasse, deren
Entwässerungseinrichtung nach dem "Leistungsverzeich

,- Vg1. dazu freilich auch Urteil des Reichsgericbts vom
13. Januar 1914, 7417f13. Es erübrigt aber hier ein näheres
Eingehen auf diese Streitfrage.

nis" vorgesehen war. Zufolge der von der Unternehmer
firma ausgeführten Leitungsanlage in der I<osengasse
erlitt das in dieser nur 2,42 m breiten Straße
stehende Halls des Bäckermeisters 1(. Beschädigungen.
1(. klagte Regen die Stadt auf Entschädigung und erzielte
rechtskräftige Verurteilung- der Stadt. Als Ursache der
Beschädigung wurden in dem Urteile die tiefen Aus
grabungen der Gasse und das Einlaufen von Abwasser
aus dem Anwesen des R. in den Schacht festgesteHt,
wofür neben dem Unternehmer auch der Bauherr auf
zukommen habe, nach dessen Anweisllngen der Unter
nehmer verfahren habe. Die Stadtgemeinde habe sich
scl1l1ldhafter Weise gegen das Verbot eies   909 BUB.
verfehlt und die obliegende Oberaufsicht über die Aus
ffihrung der Lcitnngsanlag;e nicht in genjjgcndem Maße
geÜbt. Die Stadtgemeinde nahm nun ihrerseits den Bau
unternehmer in Anspruch. Von ihm verlangte sie Ruck
erstattung der von ihl" an R. ge7:ahlten f.ntschädiJ;;ungs
summe von 3343,52 ,:-li. Demgemäß aber wurde der
Bauunternehmer auch verurteilt.

ßc1angrcich und zu höchster Vorsicht mahnend ist
nun in der Urteilsbegründung die Einschätzung der Ver
teidigung des Unternehmers mit seinem Vorbringen, ihn
treffe keinerlei Verschulden; seine tlaftzusagc aber iiber
ein Verschulden hinaus auch für alles unverschuldet ent
standene Unheil auszudehnen, verstoße gegen Treu und
Glauben und gegen die guten Sitten.

Dem \viderspricht das erkennende Oberlllmlcs
gericht und verzichtet deshalb auf eine Untersnchung
nach der Schuld des Unternehmers, ihn auf alle f i!lc fiir
haftpflichtig erklärend. Es meint in der BegrÜndung
dieses Standpunktes: Dadurch, daß der Untemchmer
sich für alle Unfälle und Schäden verantwortlich erldärt
die infolge der Bauausführung vorfaiJen, die also .::.<lchlkj;
durch die Ausführung veranIaBt werden. sichert er das
Einstehen für einen Schaden zu, den er nidlt scho!1 kraft
Oesetzes zu tragen hat; er Übernimmt ill diesem verein
barten Umfang die Gefahr, die fÜr seinen Vertra:.;sgegner
mit dem Unternehmen verbunden ist. In dem verein
barten Umfange hat der Unternehmer ein Gewähr
Icistungsversprechen abgegebcn,

Er war ja nicht gehalten, den Vertrag- mit der St::lrlt
abzLlschließen. Hat er ihn aber abgeschlossen. so muß
er auch die ihm nachteiligen Bedingungen erfÜllen. E:;
kann nicht davon gesprochen werden, daß der Be
klagte in unerlaubter Weise benachteiligt oder flbcr
vortei!t sei. Hat er einmal die Arbeiten aus2;efiihrt. so
muß er nach dem Vertrage auch für solche einstehen.
Der Vertrag selbst hat in seiner betreffenden Bc
stimmung nichts Außergewöhnliches an sich. DurcH
Sachverstandlge ist erwiesen, daß Verträge mit der
artigem Inhalt bei den im Verdingungsverfahren ver
gebenen Arbeiten sehr oft vorkommen.

Wir vermögen das Urteil - vom Standpunkte des
Juristen aus   l1icht einmal zu schelten. Es ist wahr:
die Verpflichtung ist wirklich unzweideutig uud verrät
dem Unbefangenen tatsächlich nicht daß der Ul1ter
nehmer bloß für verschuldete ühle 'Folgen der Bau
arbeiten einstehen will. Aber mit der Feststellung, der
Bauunternehmer habe ja nicht auf die Bedingung'en ein
zugehen brauchen, macht es sich das Urteil ein wenig
leicht. In den gegenwärtigen Zeiten gestattet es die
Lage des Baumarktes den Unternehmern wahrHch nicht,
einfach auf Arbeitsleistungen fÜr Gemeindeverwaltungen
zu verzichten. Da aber das 'Urteil selbst einräumt. daß
derart harte Verpfticbtungsiibertragungen bei den Ge I

I
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meinden geradezu zu Hause sind, zwingt die Not einfach
zu Willfährigkeit.

Nur erscheint es nicht gerade als eine weitschauende
Pflege sozialer fÜrsorge der Gemeinden, die im Dienste
der V erwaltung- Tätigen weit iibeT jegliches Verschulden
hinaus zur übernahme von Verpflicbtungcl1 zu treiben,
die dem, der daraus erfolgreich in Anspruch genommen
wird, mit einem SchJage das ganze Dasein vernichten
können.

Der Bauunternehmer aber .wird danach sicher mit
al1en Kräften darauf hinarbeiten, daß er künftig nur fÜr
aBe fälle infoJgc der Bal1ausiührung "verschuldeter
Weise" cntstandener Schäden Gewähr leistet. Ist doch
das damit gegebene Gelöbnis bei a11er Unabanderlichkeit
wah'rlich schon reichlich gefahrverheißend und daseins
bedrohend, zieht man in Betracht, wie r<1sdl gerade bei
Bauaf.veiten eine - "fahr1ässig-keit" ZI1 begrilnden ist.

o ===== a

Verschiedenes.
für die Praxis.

feuerbeständigkeit weicher Bedachungsarten. Das
Abgeordnetenhaus hat die Denkschrift betreffcnd Ver
suche zur Priif!mg (jer Luftdnrch1ässigkeit Ulld der
feucrhcständigkeit weicher Bed8c1J1Jl1gsarten durch
Kcnntnisnahmc erledigt Das Ergebnis der seit J911
betriebenen Vusl1chc lind Untersuch!logen geht d<lhin,
daß die Bedachnng mit Lanj2;stroh nnd I ohr (Rcth) den
Vorzug vor allen anderen ßcdacl1llngcl1 verdient, so
weit es mit den Interessen der fcucrsichcrl1cit ver
einbar ist. Insbesondere hat sich das Oerne11tzdach
nicht \.viJcrst<.J.J1(1 fähig gezci?:t ge elliiher \Vittenmgs
einflÜssen.

BehördBches, P.adamentarisches usw.
Der ffaushaUsplan der BauverwaltulIg \'.:urdc vom

Abgeordnetenhause am 26. J-anuar be,vilIigt (s. a. unter
Baumlchric.:hten im Umschlap;teiO.

Staatsbeihmen iiir Eisellbetonversucltc. FÜr die
Versuche auf dem Oehiete des fiscl1betonh<1ues wurden
vom Ahgeordnetenlw!lse im Haushaltsplan als letzte
Rate 30000 Mk. bewilligt, Prcußen hi:lt flir diese
Zwecke seit 1906 im ganzen 400000 Mk. hewilligt, das
Deutsche Reich 145000 Mk., industrielle Vereine
380500 Mk. Von seiten der Staatsregierung wurde her
vorgehoben, daß es jctzt nach jahrelanger. mühsamer
Arbeit p;elungen sei, einheitliche Vorschriften für Aus
führungen VOIl Eisenhetonb3uten herauszugebcn. Diese
Bestimmungen haben schon i11 fast allen Gundesstaaten
Gültigkeit erlangt. so daß der Wunsch der Beton
industrie, 11ach einheitlichen Vorsc!uiftcJ!' arbeiten zu
kÖnnen, in Erfiillung gegangen sei.

Die Förderung der gemeinnützigen Bautätigkeit.
Der Abgeordnetenausschuß zur Beratung des Woh
nungsgesetzes behandelte den Artikel 6 (Bereitstellung
staatlicher Mittel). Iiiernach wird der Regierung zur
förderung der gemeinnÜtzigen Bautätigkeit ein Betrag
VOll 20 MillioTlcn Mark zur Verfügung gestellt, der zur
Beteiligung des Staates mit Stammeinlagen bei gemein
nÜtzigen Bauvereinigungen zu verwendcn ist.

Verbands-, Vere/ns- usw. Angelegenheiten,
Der Deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe

hat an das Abgeordnetenhaus unterm 27. Januar d. J.

ii

eine Eingabe gerichtet, die zu dem E n t w u r f ein e s
Wo h TI 11 TI g S gc set z e s mehrere Anträge enthält.

Bficherschau.
Braudproben von Eisenb tonbauten, ausgeführt im Kgl.

Materialpriifllug;samt zu Bcrlfn-Lichterfelde-Wcst in
den Jahren 1914 und 1915. 2. Bericht, erstattet von
Prof. M. üary. Geh. Regierungsrat. Abteilun s-Vor
steher im KgL 1\bterialprHfungsamt. Deutscher AHS
schuB fÜr Eisenbeton: fIeft 33. BerHn 19J6. Verla:;;
von Wilh. Ernst u. Sohn, Preis 3,80 JI.

Die dem BeridJt zugnmde liegenden Prüil!r,g:en er
strecken sich auf das Verhalten und dje \Vidcrstands
fähigkeit der Versllchsh it:ser gegen feuer. auf l'r\essuIlK
der \VärmeÜhertragung im Beton, die Druckfestigkeit
des Betons vor und nach dem Brande. fcstste!!ung
etwaiger Einbuße an Tragfähig-kcit einzelner Kon
struktionen durch feuer während des Brandes und nach
demselben, sowie endlich auf das Verhalten der Häuser
beim Abbrllch.

Der Arbeitsmarkt im Monat Dezember 1916.
Der letzte M01lü.t des  Jahrcs 1916 bietet im ganzen

das gleiche Bild lebhafter Beschäftigung '''ie die Monate
zuvor; es machte sich nach dem Rcichs-Arheitsb!att
eher noch eine Verstärkung- als eine Abschwächung der
Tätig-keit geltend. Oie Abnahme der Rc<;chnftigtcn, wi
sie Jic Krankcnkassenst<Jtistik am .bhresschluß in der
I\cg-e! ,-djjähr!ich erl<cnncll läßt, ist zwar allch dieses
Nia! hervorgetreten, docn ist der RUcI"gang der ßc
sdtiifti,'2.:teuzahl noch unhedcutender aJs im Vorjahr.

Im Bau g ewe r belassen die Verbandsberichte,
die dem Kaiserlichen Statistischen Amt eingcreicht
worden sind, 3:1ch für Dezember keinerlei VCländcnmg
der Verhältnisse erKcnnen. Ojc Lage ,v!rd ais be
friedigcnd bezeichnct und verschiedentlich hervorge
hohen. daß Wr die vorhandene Arbeiterschaft reichJich
Arbcit yorhanden ist. Tm Verg1eich zum Vorjahr wird
die Lage ais unverändert. vcrci!1zcJt als wcnb(er be
friedigend gescilildert.

Von dcn Z i c gel eie n wird der Versand im Ue
zember als verhältnismäßig gut geschildert. Der Ab
ruf war teilweise aber geringer als 1m November. Nach
<.wderen Berichten hat sich die Nachfrage n8ch Ziegeln
wesentlich gebessert fÜr die fubrikatioll i eu c r 
fes te r S t ein e und Retorten Ist nacll den vorliegcli
den l3erichten eher eine Verbesserung als eine Ver
schlechtertmg eingetreten.   Die Z e rn e n t wer k e
sind mit größeren Lieferungen an dic Heeresverwaltung
sehr lebhaft heschäftigt,

Die S it g e - und tlo bel wer k c baUen im De
zember cbenso Kute Beschäftigung wie im Vormonat
und im Vorjahr. ()rHiehe LohJ1crfJöhnngen bz\I,.'. \veitere
Teuenl11gszu]agen wurden g-ewährt - Die R 0 [1-
1 ä d e TI - lind Sc t1 a tt end eck e n h er s tell u n g
wies besseren Absatz als im Voriahre auL Die Tätig
keit wird als. ebenso befriedigend wie im Vormonat ge
schildert. -- Die Ho J Z D f las te rf a b r i k e n hatten
reichliche Nachfrugc. :Es ist sowohl dem November
gegenüber wie auch im Vergleich zum Dezember 1915
eine Steigerung eingetreten. Die Verbesserung der
Lage wird auf zahlreiche Bestellungen iHr fabrikncl..!
bauten zurückgeführt.

Die Da c h p a p p e n fa b r i k e n hatten vielfach
gut und besser als im Vormonat und im Vorjahr zu tun.
Nur vereinzelt wird die- Lage als weuig-er befriedlge::ld
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Zum Wiederaufbau OstpreuBens.
Bildung einer Umlegungslwmmission zur Um. egung

von Grundstücken in Ostpreußen. Der Oberpräsidellt
der Provinz OStPfCUßCI1 l1a t auf der Grundlage der Ver
ordnung betreffend die Umlegung von Orundstiicken in
der Provinz Ostpreußen vom 11. Dezember 1 Q 15 zur
IJHfchfühnmg dieses Verfahrens eine UmIegungskom
mission g-cbildet und Mitglieder lind SteIlvertreter vonihnen dafür besteHt. A. ü. v.

Das Baubuch beim Wiederaufbau Ostpreußcn!i.
Verschiedene Bauunternehmer, die aus dem Westen
nach OstjJTCUßCH Jwmmen, um hier Bauarbeiten auszu
führen, sind deI' Meinung, daß be,j den mit Staatsmittcll1
ausl.llführcnden Bauten ein Baubuch nicht zu führen ist.
Demgegenü]')cr haben jetzt verschiedene Ballbehördcn
erklärt, dan die Führung des BaubucIJes unter allen Um
standen erfot en l11uß. leder Empfänger von Baugeld
ist gesetzlich ZIIr führung eines Baubuches und zu
dc sCJJ 5jähriger VcrwahflJug verpflichtet. Aus dem
Balibuche miisscn sich ergeben: a) die Personen, mit
delien \Verk-, Diel1st- oder Lieferungsverträge abge
')chlossen sind, die Art der diesen Pcrsoncn Über
tragenen Arbeiten und die verein harte VergÜtung;
b) die auf jede Forderung geleisteten Zahlungen und die
Zeit dieser ZahJlJngen: c) die Höhe der zur Bestreitung
der Baukostcn zugesicherten MitteJ lIud die Person
des Geldgebers sowie Zweckbestimmul1g und Höhe
derjenigen Beträge, die gegen SichersteJlnng durch das
£u bebauende Grul1dstÜck, iedoch nicht zur Bestreitung
der Baukosten gewährt werden; d) die einzelnen in An
rechnung auf die untcr c genannten MHtel an den Bl1ch
fiihrungspf/ichtigclI oder fiir seine Rcclmul1g geleisteten
Za!?]ungcn lJnd die Zeit derselben; e) Abtretungen,
Pfaudullgcll oder sonsiige Verfügungen über diese
l  itte!; f) die BetrÜge, die der ßuchfiihrungspflichtige
fut eIgene Leistungen in den Ball aus diesen Mittelnentnommen hat. P.

Der \Viedcraufbau von Stadt und Landkreis Memel.
Auch im äußersten Norden eier Provinz Ostpfcußen und
des J eichcs hat der \Viederaufbau verhältnismäßig aus
gezeichnete Fo] tschritte gemacht. Die Stadt Mcmel
hatte durch die dreiUtgig;e Russenbesetzl1J1g verhältnis
mäßig wenig..geIittcn. Nur ein außerhalb der Stadt gc
leg-enes 0ehoft wurde schwer beschädigt. Dagegen
haben die Landstriche. die von den Russenhorden
während des berüchtigt gewordenen Plünderungslngcs
nach Memcl beriihrt wurden, furchtbar gelitten. Die
l1aupts ichIichstel1 Zerstörungen finden sich längst derS raßen Nimmersatt-CoJatten und LaugaIJen-Da- Inhalt.
v!llen-A!thoff. Am meisten haben die Ortschaften GewähJleistuJJ.'; fiir ßauarheiten. - Verschiedenes.
Lauga!len.' Grickschen, Liewern SchlapschilI, Nimmer- Abblldungen.*
satt, OJrngal!cl1-Matz, Ußaneiten, Szeipcn- T01l1s Blatt 19-:20. Architekt uud Maurermeister Eugen Halfpaap
KarkeJheck und AJthof gelitten, Nach den amt1ichel  OhC  l:  U: Nervenheilanstalt Friedrichshöhe inf,eststel!ungcl1 wurden insgesamt 29J Gebäude ver- ---
mchtet. Unter diesen befinden sich 75 Wohnhäuser, gcbild:t  C a ;csr! c;' 1  dS     :    b(:  JJIS a ;lä   h ; ;Yäs i :l den hi r :1b
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geschjldert und eine Ver chJcchterllng gemeldet. Lohll
erhöhungen sind auch hier eingetreten. - Die Ta
D e t e n i IJ d u s tri e hatte teHs ebenso befriedigend
bzw. gut wie im Vormol1at zu tun, teils ist, wie all
jährlich. der Absab.  in den Wintermonaten geringer ge
wescn als in der Übrigen Zeit. Dem Vorjahr gegenüber
wird die Lage zumeist als besser gekennzeichnet.

Im Ban g ewe r bekamen im Dezember 1916 auf
100 offene Stellen 35 Angebote männlicher Kräfte gegen
33 im November und 96 im Dezembel' 19J5.

2 Schulen, 4 industrielle Baulichkeiten und mehrere be
hordlichc Gebäude. Nimmer/satt ist der am stärksten
heimgesuchte Ort. Hier wurden allein 63 Gebäude voll
kommen zcrstört. Der Schaden an den Gebäuden ist
auf 1 750000 Mark geschätzt worden. Der Wiederauf
bau konnte bald nach Vertreihul1g der Russen flott ein
setzen, da der größte Teil der fIiichtlinge bald wieder
zurückkehrte, und auch die tIeranschaffung von Bau
stoffen auf keine bedeutenden Schwierigkeiten stieß.
Die staatliche Bauberatung wurde dem bisher dort
amtierenden Kreishaumeister Ühertragen. Aus den be
kannten Gründen wurden auch hier die Wohngebände
-im Wiederaufbau zurückgestellt, hauptsächlich waren
es die Sta!l- und Wirtschafts.gebäude, mit deren Wieder
aufbau sofort begonnen wurde. für die zurückgekehrten
flüchtlinge wurde!! in aBer Eile Notwohnungen in be
schädigten Gebäuden IlSW. errichtet. Beim Anfbau
machte sich ein merklicher Mangel an Handwerkern
geltend, auch die Transportschwierigkeiten wuchsen
mit der Zeit beträchtlich. Die Bauten wurdcn zum
überwiegendsten Teil von Memeler und ostpreußischen
Baufirl11en aus,gefilhrt. Die stetige Steigerung der Löhne
für Bauhandwerker und Arbeiter verteuerte im Laufe
des Jahres f916 das Bauen sehr erhebfich. Auch die
ßaustoffe waren im Laufe der Zeit in diesem Gebiet
ganz außerordentlich in die Höhe gegangen. Die He
schaffnng der Bauhölzer ließ sich illfolge des Entgegen
kommens der forstverwaltungen in den besetzten Ge
bieten ohne merkliche SChlwierigkeiten durchführen. In
den \Villterl110naten wurden bedeutende Mengen Rund
hölzer zum \Viedcraufbao des Kreises aus Kurland
heral1geschafft und in einheimischen Sägewerken für
den Wiederaufbau geschnitten. Am Schlusse des
Jahres 1916 warcn insgesamt 130 Gebäude bereits
in Angriff genommcn und zum erheblichen Teil auch
fertiggestent worden. Somit kann der Kreis Memcl
bereits zur Hiilfte als wiederaufgebaut gelten. :Es ist
wenig wahrscheinlich, daß in djesem Gebiet die volle
Zerstörung wÜhrcnd der Kriegszeit ausgeglichen
werden kann. Eine nicht nnbeträchtliche Anzahl der
Kriegsgeschädigten wurde von den Russen verschleppt
und befir;jet sich anch heute 110ch in der russischen Ge
falIgenschaft. Die diesbezÜglichen Gebäude kannen erst
dann wieder errichtet werden, wenn die Eigentümer zu
riickgekchrt sind. Die Patenschaft für den Kreis Memel
hat das Großl1crzogtum Baden übernommen. In Memel
wurde kürzlich die Gründung einer Kleinsiedelungs_
gesellschaft, die einen staatlichen Siedelul1gsplan auf
gesteHt hat, gegründet worde!1. Die Siedelunp; soll an
der TauerJauker Chaussee zur Anjage kommen. Nach
Berechnungen werden die Kosten für die Siedelungs
bauten 8000 Mark für die Parzelle betragen. Es ist
w:ahrscheinlich: daß der KricgshiIfsverein für die
SIcdelungszweckc eil1e Reibllfe von 40000 Mark gewähren wird. Sr.

Baumarkt.

(Siehe auch Wiederaufbau Ostpreußens.)


